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Paſtoral⸗Fragen und ⸗JTülle
(Geſchäftliche Aneen und ihre Aus

einem andern Lande, als Oeſterreich, 10 der Tabak Staatsmonopol
iſt, Urde der Redaction dieſer Zeitſchrift folgender Fall zur egut⸗—ente achtung mitgetheilt. Nicotinus, ein Tabakpflanzer, erbat ſich vom
Beichtvater Aufſchluß nd Weiſung, um nicht etwa ungerechtes Gutr 5  U ehalten. „Vor einigen Wochen, erzählte eu, kam Claudius, ein
Tabak⸗Mäkler, 3u mir nd kaufte IM Auftrage der Firma Gebrüder
Roſenzweig en meinen abak, den Centner Aum br
Als ich beſtimmten Tage den QbDA zur Abwägung geführtatte, erſchienen die Handlungsherren aru und Levi ſelbſt und

mir, ohne irgend eine Ausſtellung machen oder einen run
anzugeben, kr Pr Centner ab mit der Erklärung, ſiewerden auf keinen Fall mehr als für den Centner gebenMir blieb alſo keine Wahl, als den Tabak abzugeben oder
enſelben wieder nach Hauſe führen Was ich un Mit
Rückſicht auf den ereits zurückgelegten Weg, auf die mir erwachſendeMühe, mit Rückſicht auch darauf, daß CS miui n anderer
Käufer ähnlich machen könnte, fügte ich mich In die Zwangslageund ließ den Tabal dieſem geringen Prei ab Nun aber, was
geſchah? Zum der Ausfolgung des Qufpreiſes mu  8 ichmich den Zahlmeiſter des Geſchä

auſe wenden ud dieſer gabmir Aus Verſehen zu viel Geld, ſo daß ich zwar nicht voll und
ganz, aber doch nahezu den etrag erhalten habe, welchen ich nachdem erſten, mit Claudius abgeſchloſſenen Contract Erhalten ſollteFroh, auf Elſe 3u dem mir gewi mit Recht gebührenden auf.  2  —enꝗ preiſe kommen, nahm ich, ohne ein Wort 3u verlieren, as Geld
3u mir. Nunmehr rtheben ſich jedo zuweilen Bedenken un mir,
zurückbehalten könne.
ob ich das Aus Verſehen des Zahlmeiſters 3u viel erhaltene Geld

ch bin bereit, mich der Entſcheidung des
Beichtvaters vollkommen 3u unterwerfen.“Der Beichtvater Urtheilte nach einigem Beſinnen, daß Nicotinus
ſich eine nach der Moral zuläſſige COmpensatio 0Cculta erlaubt hatHat richtig geurtheilt? An die Mittheilung dieſes einzelnen Fallesknüpft der erehrte Einſender die auf den geſchäftlichen erkehrunſerer Zeit ein intereſſantes Streiflicht werfende und auch für die
Beurtheilung ſolcher 4 nicht gleichgiltige Bemerkung: „Bei un
3 ande iſt nich ſelten der Fall, daß eine irma durch ihrenMäkler 3u einem beſtimmten Prei QAbDbd ankauft. I  4  Im Tage der
Abwägung aber kommen die „Herren“ und bieten ohne jeglichenrAun bis weniger. Der Bauer, einerfeits Um nichtdoppelte Arbeit ſich auf den Rücken 3u laden, andererſeits nicht C·neigt, Reclamationen 3u machen, die gewöhnlich erfolglos bleiben,
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fügt ſich und bringt weniger Geld nach Hauſe.“ Was iſt von
dieſem orgehen der Kaufherren zu halten ud wie iſt die Handlungs⸗
weiſe des Nicotinus Im vorliegenden Falle beurtheilen? Der
erſt von Nicotinus eingegangene Vertrag ird von den Moraltheo⸗
logen bezeichnet als venditio Del proxenetas, C. quae Ht DeI
alios (Ommissione (Ern Müller 11 8 117. Da dieſe PTO-
xenetae, Unterhändler, Mäkler, ganz und gar die Stelle jener ver
treten, uin deren Namen ſie kaufen oder verkaufen, ſo iſt jener Kauf
vertrag bezüglich ſeiner rechtlichen Wirkungen genau ſo zu beurtheilen,
wie Nicotinus den Vertrag unmittelbar nit den Gebrüdern
Roſenzweig abgeſchloſſen hätte Der Kaufvertrag iſt nun nach dem
gemeinen Rechte ein Conſenſualvertrag, welcher eltung hat, ſoba
die Contrahenten ber die ache und üher den Preis einig ind
Wenn emnach Nicotinus den Tabak In der von dem äkler EP  E  —
tirten Ualtta und Quantität der beſtimmten 2 liefert,
iſt das Handlungshaus Roſenzweig verpflichtet, den bedungenen
Kaufpreis ohne irgend welchen Abzug auszuzahlen, dann, wenn
den Kaufherren die Waagre oder der Lel nicht (onveniren möchte;
kommen ſie dieſer rechtlichen Verpflichtung nicht nach, begehen ſie
dadurch eine offenbare Rechtsverletzung und werden dem Verkäufer
gegenüber reſtitutionspflichtig.

„Wir würden einer Rechtsverletzung u ſchuldig machen, geben
aru und Levi Zu, venn nich der zuerſt geſchloſſene Vertrag
durch den ſpäteren, den wir ſe mit Nicotinus vereinbart aben,
wenigſtens theilweiſe aufgehoben worden wäre. Nun hat aber der
Verkäufer nachträglich Iu den geringeren Preis eingewilligt und
Sceienti 6t VOlentji fit injuria.“

Der Vorgang, welchen Baruch und Leyt und nach dem Berichte
unſeres Gewährsmannes auch andere Handlungshäuſer belieben,
allerdings Uunter die ubdernen geſchäftlichen Uſancen gehören, aber
ganz zweifellos iſt Standpunkte des Rechtes und der Et
lichen Sittenlehre Uurchaus verwerflich. Nicotinus hat un den
zweiten Vertrag „eingewilligt“ 10, aber Uie iſt dieſe Einwilligung
beſchaffen? Dieſe „Einwilligung“ wird dem Nicotinus Tpreßt durch
die ihm geſtellte Alternative, entweder den Preis niedriger ſtellen
oder die Waare wieder zurückzuführen. Wodurch iſt denn CtWwa das Ge
ſchäftshaus Roſenzweig berechtigt, den giltig geſchloſſenen Vertrag
einfach aufzulöſen oder mit eſſen Auflöſung 3u rohen? Dur Aus
gar nich ennoch geſchieht leh von Seite des Geſchäftshauſes
und geſchieht, nachdem Nicotinus durch Vermittlung de Mäklers,
der inen ordentlichen Kaufpreis hatte vereinbaren dürfen, un die
0  E gelockt worden iſt und jetzt MN der Klemme ſich efindet. Es
bleibt ihm 10 7 enn EL den Tabak ni wieder heimführen und
alle ühen de Transportes nicht vergeblich getragen haben will,



ern zweifacher Weg Entweder muß 0 die Angelegenheit gerichtlichanhängig machen oder mu ß auf die Ermäßigung des Preiſeseingehen. Es iſt vb ſehr begreiflich, daß der Bauer den gericht⸗ichen Weg, welcher zuma für ihn, den Unerfahrenen, mit mannig⸗faltigen Fatalitäten verbunden iſt, nicht wählen will, M ſo weniger,als erfahrungsgemäß, wie auch der erehrte inſender des 0  8verſichert, „derartige Reclamationen gewöhnlich erfolglos bleiben“
und der Kläger dann erſt noch Gefahr au Unkoſten tragennüſſen Wenn alſo Nicotinus ſich der Preisherabſetzung fügt, ſothut ES nUr, weil CEL In Anbetracht der Verhältniſſe, um ſich nichteinem noch größeren Schaden auszuſetzen, nicht anders thun kann,
EL Wer der ihm angethanen Gewalt. Die Freiheit ſeinesWillens iſt bei dieſem Reuen Vertrag Im hohen rade beeinträchtigtdurch die ungerechter Weiſe ihm eingejagte vor einem ebel,welches für ihn ohne Zweifel als ein bedeutendes anzuſehen iſtmne olche macht aber nach der Anſicht der Theologen,we der On Liguori als sententia probabilior tU-
Uissima bezeichnet, einen Vertrag zwar nicht geradezu ungiltig, aber auflösbar für den, dem die Furcht eingejagt worden iſt, ud mit vollem
E ſagt Schwane die theologiſche ehre von den Verträgen 4dieſe Auflösbarkeit komme der Nichtigkeit ſehr nahe. Allein von der
Auflöſung des Contractes, 3u welcher der Edrohte Im Gewiſſenohne jede Anrufung gerichtlicher Interceſſion berechtigt wäre (Pruner,Moralth. 27 0 Nicotinus nicht viel Nutzen; denn das
Geſchäftshaus Roſenzweig würde ihn 10 ohne gerichtliche NöthigungN entſchädigen für den Her und Rück⸗Transport der Waare, fürZeitverluſt und Mühe nd Auslagen, für den Nachtheil, den Nicotinus
erlitten hat, weil andernfalls den Qba etwa Uunter günſtigenBedingungen 0  E verkaufen önnen Somit bliebe Nicotinus
noch immer Im Et u darum noe unſeres Erachtenshier zweifello Anwendung, was Pruner ſagt „SelbſtCOmpensatio 0CCeulta wäre geſtattet, Enn ein anderer Weg, ſeinem
3u dem Vertra
— 3u kommen, ihm (d dem Ur ungerecht eingejagte Furcht

96 genöthigten) nicht oder mit Mühe nd KoſtenOffEn tünde Di  C8  2 sent. Communis.“ Und ſchreibt auch wirklichmit Berufung auf die sententia Communis der hl. Alphons7⁴7 „Unde inferunt, quod metum Dassus bene 0Otest06(Culte Sibi COmpensare, intellige, 81 petat Et alter nolit COIU-
tractum reseindere. ＋*

Selbſtverſtändlich muß auch In dieſem Falle der Beichtvaterdie
„III COnfessionali VIX Uunquam Compensationem OCeultam 6.

für die geheime Schadloshaltung immer geltende Norm befolgen:
nondum factam bermittere eéXxpediet“ (Müller 1I 133)Hier handelt S ſich jedo die Beurth ſchon vollzogeneneilung der 8*
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chadlosha tung 6e etwaigen Reſtitutionspflicht 8 Nicotinus
Wenn Nun Beichtvater twa Bedenken tragen möchte dieſer
Schadloshaltung zuzuſtimmen bitten vir ihn anzunehmen 14
ware der Chef des Hauſes Roſenzweig katholiſcher Chriſt und
egte ihm II der Beicht aufrichtig den Sachverhalt dar würde
und müßte der Beichtvater denſelben ni ur Reſtitution Zur voll
kommenen Schadloshaltung quoad damnum EMmergens 61 luerum
66884118 dem Nicotinus gegenüber verhalten? Dieſer ſtrengen Pflicht
de Hauſes Roſenzweig entſpricht das ebenſo ſtricte Recht des
Nicotinus und omit nimmt 2 IiM 0  6 der geheimen Schadlos—
haltung das was von Rechtswegen ein iſt

N. dennoch war, Wie unſer Fall liegt, dem Nicotinus auch
die ereits vollzogene Schadloshaltung nicht gutzuheißen, wenigſtens
nicht bedingungslos. Denn wenn auch alle übrigen Bedingungen
vorhanden ſind welche nach der einſtimmigen ehre der Theologen
zur Erlaubtheit der COmpensatio 04Cculta erforderli ſind
doch IM gegebenen 0  E ſehr wichtige nämlich Ut tertius inde
damnum batlatul Nicotinus iſt zum theilweiſen Erſatze ſeines
aden dadurch gekommen daß der Zahlmeiſter des Hau eS Roſen⸗

aus Verſehen ihm 3u viel Geld gegeben hat Nun muß aber
der Zahlmeiſter gewiß Rechenſchaft geben von ſeiner Verwaltung
und jedes ungerechtfertigte Deficit erſetzen dann erlangtaber Nicotinus
die thei

eiſe Befriedigung ſeines Rechtes nicht Qus dem Vermögen der
ihm verpflichteten irma ſondern zum Nachtheil des an dem ertrage
unbetheiligten Zahlmeiſters ESs mag allerdings ſein daß der Zahl
meiſter QOin die Caſſe ſcontrirt und das Defieit gewahr
Ird ohne deſſen Urſache aufzufinden dieſe abgängige Summe
irgendwo „Unterzubringen“ verſteht allein auch dann leidet 1 10
Schaden Schaden an einer cele da Qaum Iut Conscientia
Cérta dieſe Operation 1 den Rechnungsbüchern vornehmen ann

Nur I dem einzigen Falle wenn Nicotinus die Geſchäfts
ührung II dem Handlungshauſe ehr genal kennen und auf Grund
dieſer Kenntniß überzeugt ſein würde daß der Zahlmeiſter I gau
keine Gefahr geräth, irgend welchen Nachtheil 3 erleiden B
eil ihm die Firma unbedingtes Vertrauen en dann könnte
der Beichtvater die geſchehene Schadloshaltung gutheißen iſt
uns jedo ſehr zweifelhaft daß Niebtinus Eeine ſolche Kenntniß der
Verhältniſſe beſitze oder ich zu verſchaffen IM Stande ſei
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